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Einleitung

A. Der Wandel des Energiesystems  
und die Herausforderungen der Energiewende

Das deutsche Energiesystem unterliegt seit einigen Jahren einem Wandel; die 
Politik hat sich im Jahr 2011 nach der Nuklearkatastrophe im japanischen Fuku-
shima für die sog. Energiewende entschieden.1 Während sich der Strombedarf 
früher an der Stromnachfrage orientierte und durch konventionelle Kraftwerke 
abgedeckt wurde, indem dort neue Kraftwerke gebaut wurden, wo eine erhöhte 
Nachfrage nach Strom bestand, fordern die politischen Ziele der Energiewende 
sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene einen vollständigen Um-
bau des Energiesystems; der Strom soll zunehmend aus erneuerbaren Energie-
quellen erzeugt werden. Angesichts des geplanten Ausstiegs Deutschlands aus 
der Kernenergie bis 2022 sowie aus der Kohleversorgung bis 2038, der Verknap-
pung fossiler Energieträger und der Einhaltung international gesetzter Klima-
schutzziele soll der Anteil erneuerbarer Energien bis zum Jahr 2050 bundesweit 
rund 80 % des Bruttostrombedarfs abdecken.2 Derzeit besteht ihr Anteil am Brut-
to-stromverbrauch zu 38 % aus regenerativen Energien; bis zum Jahr 2030 soll er 
auf 65 % steigen.3 Den Kompass für das neue Energiesystem bilden auf nationa-
ler Ebene die von Bundestag und Bundesrat am 08.07.2016 beschlossenen drei 
Gesetze: das Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes,4 das Gesetz zur 
Digitalisierung der Energiewende5 und das neue EEG 2017.6 Darauf aufbauend 
wurde jüngst das sog. Energiesammelgesetz7 verabschiedet, welches die beste-

1 Vgl. hierzu BT-Drs. 17/6264; Krönke, EnWZ 2018, 59, 60; Neubarth, et 2011 (8), 8.
2 Reinhart/Graßl, Energieflexible Fabriken, Maßnahmen zur Steuerung des Energiebedarfs 

von Fabriken, S.  1; Weidenfeld, et 2018 (4), 6.
3 Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“, Abschlussbericht, 2019, S.  27.
4 Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes (Strommarktgesetz) vom 26.07.2016, 

BGBl. I S.  1786.
5 Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende vom 29.08.2016, BGBl. I S.  2034.
6 Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21.07.2014 (BGBl. I S.  1066), das zuletzt durch Arti-

kel 5 des Gesetzes vom 13.05.2019 (BGBl. I S.  706) geändert worden ist.
7 Energiesammelgesetz (EnSaG): Gesetz zur Änderung des EEG, des KWKG, des EnWG 

und weiterer energierechtlicher Vorschriften vom 17.12.2018, BGBl. I S.  2549. 
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henden Vorgaben der zentralen Gesetzespakete weiterentwickelt. Doch auch auf 
europäischer Ebene wird die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen 
in den Fokus gestellt. Das am 30.11.2016 veröffentlichte Winterpaket der EU, 
dessen letzte Rechtsakte am 22.05.2019 vom Rat der Europäischen Union verab-
schiedet wurden, geben die diesbezüglichen europäischen Zielvorgaben vor, die 
darin bestehen, der Europäischen Union die weltweite Führungsrolle im Bereich 
der erneuerbaren Energien zu sichern und die Verbraucher in den Mittelpunkt der 
Energiewende zu stellen.8 Außerdem stehen die verabschiedeten Rechtsakte teil-
weise unter dem Leitspruch „Efficiency First“.9 Dieser grundlegende Wandel der 
Stromerzeugung birgt neue Herausforderungen für das gesamte Energiesystem, 
denn grds. muss im Stromsystem ein stetiges Gleichgewicht zwischen Stromer-
zeugung und Stromnachfrage herrschen.10 Konventionelle Kraftwerke leisteten 
hierfür in der Vergangenheit einen flächendeckenden, zuverlässigen Beitrag und 
konnten den nationalen Strombedarf in größten Teilen weitestgehend abdecken. 
Gleichwohl ergaben bzw. ergeben sich im Stromsystem erhebliche Schwankun-
gen – sowohl auf Nachfrage- als auch auf Erzeugerseite. So ist die Stromnachfra-
ge etwa tagsüber grds. größer als nachts und am Wochenende geringer als an 
Werktagen. Auf Erzeugerseite sind bspw. Ausfälle konventioneller Kraftwerke 
verantwortlich für Schwankungen in der Stromerzeugung.11 Die notwendige In-
tegration der erneuerbaren Energien in das bestehende Elektrizitätsversorgungs-
netz im Rahmen der Energiewende führt jedoch zu einem zusätzlichen Anstieg 
kritischer Netzzustände.12 Denn die regenerative Stromerzeugung in Deutsch-
land basiert insbesondere auf der Nutzung von Windenergie und Solarstrahlung, 
unterliegt damit der starken Abhängigkeit von Wind- und Wetterlage sowie Ta-
ges- und Jahreszeiten und kann nicht nachfrageorientiert erfolgen. In der Konse-
quenz wird die gesamte Stromerzeugung volatiler, insbesondere auch weil der 
Strom aus erneuerbaren Energien gem. §  11 Abs.  1 S.  1 EEG 2017 vorrangig 
abzunehmen ist.13 Hinzu kommt, dass der Strom aus regenerativen Energiequel-
len hauptsächlich in verbrauchsschwachen Regionen im Norden und Osten 
Deutschlands gewonnen wird und in die verbrauchsstarken Regionen im Westen 
und Süden transportiert werden muss. Hierfür ist das deutsche Stromnetz aller-

8 Einen Überblick zu den Legislativakten und deren Eckpfeilern geben Meyer/Sène, RdE 
2019, 278.

9 Vgl. hierzu etwa Erwägungsgrund 3 u. Art.  1 der Energieeffizienz-Richtlinie 2018: Richt-
linie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.12.2018 zur Ände-
rung der Richtlinie 2012/27/EU zur Energieeffizienz, Abl. L 328/210.

10 Müsgens, EnWZ 2017, 243.
11 BKartA, Sektoruntersuchung Stromerzeugung und -großhandel, 2011, S.  39; Tschida, Die 

Systemverantwortung der Netzbetreiber, S.  31.
12 Tschida, Die Systemverantwortung der Netzbetreiber, S.  1.
13 Tschida, Die Systemverantwortung der Netzbetreiber, S.  31.



3B. Erforderlicher Netzausbau

dings derzeit nicht ausgerichtet. Deshalb drohen in verbrauchsarmen Regionen 
in sonnigen, windstarken Zeiten vermehrt Netzüberlastungen.14 Die bestehende 
Netzinfrastruktur führt deshalb zu Herausforderungen für die Versorgungssicher-
heit, weil die Orte der Erzeugung und des Verbrauchs häufig weit auseinander 
liegen.15 Da der grundsätzliche Trend des Abbaus von Kohlekapazitäten und 
Kernenergie in Europa hin zu einem starken Zuwachs von erneuerbaren Ener-
gien geht, wird sich Deutschland außerdem mittel- bis langfristig nur bedingt auf 
Stromlieferungen aus dem Ausland verlassen können.16 Folglich müssen Maß-
nahmen ergriffen werden, um die Versorgungssicherheit trotz dieser Schwach-
stellen, die mit der volatilen Stromerzeugung einhergehen, gewährleisten zu 
können. Dafür sind die vier Elemente des zügigen und umfangreichen Netzaus-
baus, ausreichender Back-Up Kraftwerksleistung, des Einsatzes von Speicheran-
lagen sowie eine flexible Stromnachfrage unabdingbar.17 

B. Erforderlicher Netzausbau

Der erforderliche Netzausbau vollzieht sich in Deutschland jedoch trotz des im 
Jahr 2011 eingeführten beschleunigten Verfahrens18 nicht in der für den Transfor-
mationsprozess notwendigen Geschwindigkeit. Die Genehmigungsverfahren 
sind aufwendig und langwierig, auch weil sie von ökologischen, technischen, 
finanziellen, sozialen und gesetzlichen Faktoren abhängen und die verschiedens-
ten Interessen in Einklang gebracht werden müssen.19 Der Netzausbaubedarf 
wird im Rahmen des jeweiligen Netzentwicklungsplans prognostiziert. Letzterer 
basiert auf einem von den Übertragungsnetzbetreibern erarbeiteten Szenariorah-
men, der alle zwei Jahre erstellt wird, §  12a Abs.  1 S.  1 EnWG. Dem Netzent-
wicklungsplan des Jahres 2017 liegt ein Anteil von 52,5 % (Szenario B 2030) 
erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch zugrunde. Hierfür wäre eine 
Gesamtlänge von 7.700 km notwendig, realisiert wurden bis Ende 2018 aller-

14 BT-Drs. 16/8148, S.  46 Zu §  11 (Einspeisemanagement); Altrock/Vollprecht, ZNER 2011, 
231, 232; vgl. Gerecht/Wälter, et 2017 (5), 46; Haucap et al., et 2019 (1/2), 80.

15 Gersdorf, et 2018 (4), 49.
16 Nickel, et 2018 (10), 14, 15; hierzu auch Erwägungsgrund 2 der Richtlinie (EU) 2018/ 

2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.12.2018 zur Förderung der Nutzung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen, Abl. L 328/82.

17 Ländner et al., Energy Policy 2019 (129), 1100; ferner Graichen, et 2018 (4), 12.
18 Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz (NABEG) vom 28.07.2011 (BGBl. 

I S.  1690), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13.05.2019 (BGBl. I S.  706) geändert 
worden ist; jüngst wurde ein Gesetzesentwurf zur Beschleunigung des Energieleitungsausbaus 
von der Bundesregierung vorgelegt, BT-Drs. 19/7375.

19 Grassi/Bieri, et 2018 (12), 64.
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dings nur 950 km. Es sind noch 5.900 km zu genehmigen und 6.750 km umzu-
setzen, was ca. 88 % entspricht.20 Das für das Szenario B 2030 geschätzte Inves-
titionsvolumen beträgt ca. 52 Mrd. €.21 Bis die Netzinfrastruktur die zuvor ermit-
telte Netzsituation abbildet, hat sich jedoch die Netzsituation unter Umständen 
bereits verändert. Jedenfalls sind häufig auftretende Netzengpässe zu erwarten, 
die von den Übertragungsnetzbetreibern aufgelöst werden müssen. Das Problem 
des schleppend vorangehenden Netzausbaus22 stellt sich nicht nur auf Übertra-
gungsnetzebene, sondern auch in den lokalen Verteilernetzen.23 Da rund 98 % 
aller EE-Anlagen im Verteilernetz angeschlossen sind, wird sich mit einer Stei-
gerung der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung auch die Funktion der 
Verteilernetze ändern. Denn der Stromfluss erfolgt nicht mehr ausschließlich von 
der Übertragungsnetzebene hin zu den kleinsten lokalen Verteilernetzen, sondern 
er wird sich zukünftig teilweise umkehren. Dementsprechend wird ein Netzaus-
baubedarf auf Ebene der Verteilernetze in Höhe von 23 Mrd. € bis 49 Mrd. € bis 
zum Jahr 2032 prognostiziert.24 Daneben fordert die Digitalisierung des Ener-
giesystems eine intelligente Netzstruktur, die es rasch zu etablieren gilt. 

C. Back-up Kraftwerke

Eine zunehmend aus erneuerbaren Energien gewonnene Stromversorgung erfor-
dert jedoch nicht nur einen bundesweiten Netzausbau, sondern auch einen gewis-
sen Anteil an sicherer Grundversorgung, die durch (konventionelle) Back-Up 
Kraftwerke geleistet werden muss.25 Grds. wird in einem liberalisierten Energie-
markt Strom allerdings nur von denjenigen Kraftwerken angeboten, bei denen 
der Marktpreis die variablen Stromgestehungskosten deckt. Diese variablen 
Kosten – oder auch Grenzkosten – beinhalten im Gegensatz zu fixen Kosten der 
Stromerzeugung, die etwa für das Personal, den Bau, die Instandhaltung oder das 
Kapital anfallen, solche Kosten, die für die Beschaffung des eingesetzten Pri mär-
energieträgers und der CO2-Zertifikate notwendig sind.26 Der Marktpreis, der 

20 Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“, Abschlussbericht, 2019, 
S.  21.

21 50hertz et al., Netzentwicklungsplan Strom 2030, Version 2019, Erster Entwurf, S.  144.
22 Hierzu etwa Eisenring, NZZ vom 13.01.2019, wonach von den geplanten 7.670 km Netz-

leitungen erst 950 km in Betrieb seien.
23 Ecofys/Fraunhofer IWES, Smart-Market-Design in deutschen Verteilernetzen, S.  36; 

Weidenfeld, et 2018 (4), 6.
24 Monopolkommission, Sondergutachten 77, 2017, S.  93 Rn.  216; vgl. auch E-Bridge/

IAEW/Offis, „Moderne Verteilernetze für Deutschland“ (Verteilernetzstudie), S.  48.
25 Ländner et al., Energy Policy 2019 (129), 1100, 1101.
26 Monopolkommission, Sondergutachten 49, 2007, S.  32 Rn.  70; Tschida, Die Systemver-
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sich am Day-ahead-Markt bildet, bestimmt sich nach den höchsten Grenzkosten 
eines Kraftwerks, welches zur Befriedigung der Stromnachfrage benötigt wird. 
Das Kraftwerk mit den geringsten Erzeugungskosten wird zuerst eingesetzt, was 
als Merit-Order-Prinzip bezeichnet wird.27 Da der Marktpreis die Fixkosten nicht 
abdeckt, können Kraftwerke nur dann rentabel betrieben werden, wenn es in 
Zeiten hoher Stromnachfrage ausreichend Preisspitzen28 gibt, in denen der 
Marktpreis die Grenzkosten der Kraftwerke übersteigt.29 Die Förderung und der 
Ausbau erneuerbarer Energien bringen jedoch eine Veränderung für dieses Me-
rit-Order-Prinzip mit sich; aufgrund des Einspeisevorrangs gem. §  11 Abs.  1 S.  1 
EEG 2017 fließt der geförderte Strom vollumfänglich in das Netz und verringert 
die Nachfrage nach konventionellen Kraftwerken. Denn nach dem Vorrangprin-
zip muss der Strom aus erneuerbaren Energien zeitlich und sachlich vor konven-
tionell erzeugtem Strom abgenommen, übertragen und verteilt werden, wenn im 
Einzelfall Netzengpässe entstehen.30 Da die Grenzkosten der erneuerbaren Ener-
gien sehr gering sind, werden die teuersten konventionellen Kraftwerke, die in 
der Regel flexibel einsetzbar sind (Gaskraftwerke), aus der Merit-Order ver-
drängt.31 Darüber hinaus bleiben zwar preisgünstige Grund- und Mittellastkraft-
werke am Netz, teure Spitzenlastkraftwerke werden aber immer seltener einge-
setzt. Für den Marktpreis sind dann Kraftwerke mit niedrigeren Grenzkosten 
maßgeblich. Vor diesem Hintergrund wird den erneuerbaren Energien ein den 
durchschnittlichen Großhandelspreis für Strom dämpfender Effekt zugeschrie-
ben (sog. Merit-Order-Effekt);32 für alle Marktteilnehmer stellt sich ein niedri-
gerer Strompreis ein, als dies ohne Einspeisung von Strom aus erneuerbaren 
Energien der Fall wäre.33 Außerdem lassen sich nur in wenigen Fällen Deckungs-

antwortung der Netzbetreiber, S.  34; ferner Monopolkommission, Sondergutachten 59, 2011, 
S.  58 Rn.  79 u. S.  219 Rn.  499.

27 Rostankowski, ZNER 2010, 125, 127; Tschida, Die Systemverantwortung der Netzbetrei-
ber, S.  34 f.

28 Der Marktpreis ergibt sich aus dem Schnittpunkt zwischen Angebot und Nachfrage, Ro-
stankoswki, ZNER 2010, 125, 127.

29 Monopolkommission, Sondergutachten, 59, 2011, S.  219 Rn.  449; ferner Ländner et al., 
Energy Policy 2019 (129), 1100, 1102 f.; Wieckowski, EuZW 2015, 859, 860.

30 Altrock/Herrmann, ZNER 2010, 350, 351.
31 Krönke, EnWZ 2018, 59, 60; Rostankowski, ZNER 2010, 125, 128.
32 Neubarth, et 2011 (8), 8, 9; Oschmann, ZNER 2010, 117, 119 f.; Tschida, Die Systemver-

antwortung der Netzbetreiber, S.  36.
33 Rostankowski, ZNER 2010, 125, 128; seit 2011 ist der Strompreis an der Strombörse 

zwar kontinuierlich gesunken, Krönke, EnWZ 2018, 59, 60; seit dem Jahr 2016 lässt sich je-
doch ein kontinuierlicher Anstieg des Großhandelspreises beobachten: Während der Strom-
preis im September 2017 bei 36 €/MWh lag, wurde für September 2018 ein durchschnittlicher 
Strompreis von 56 €/MWh aufgezeichnet, Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Be-
schäftigung“, Abschlussbericht, 2019, S.  34.
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beiträge erwirtschaften, die den Bau neuer Kraftwerke ermöglichen; die konven-
tionellen Kraftwerke kommen in der Merit-Order immer seltener zum Einsatz, 
da die Grenzkosten der erneuerbaren Energien durch die Marktprämie abgedeckt 
werden.34 Steht eine hohe Einspeisung aus erneuerbaren Energiequellen einem 
geringen Verbrauch gegenüber, lässt sich deshalb immer häufiger das Phänomen 
der Entstehung negativer Börsenpreise beobachten; der Stromanbieter bezahlt 
den Stromabnehmer für den Verbrauch des angebotenen Stroms.35 Denn der 
Marktpreis für Strom wirkt sich aufgrund des Einspeisevorrangs und fester Ver-
gütungssätze nicht auf die Fahrweise von EE-Anlagen aus. Konventionelle 
Kraftwerke, deren variable Kosten höher als der aktuelle Marktpreis sind, müss-
ten nach dem Merit-Order-Prinzip zwar vom Netz genommen werden; das 
Stromsystem erfordert jedoch eine Mindestleistung konventioneller Kraftwerke, 
um im Fall von Netzengpässen Regelleistung zur Aufrechterhaltung der Netzfre-
quenz bereitstellen zu können.36 

Konventionelle Kraftwerke müssten ihre Stromproduktion aufgrund des Ein-
speisevorrangs für EEG- und KWK-Strom sowie der mangelnden Möglichkeit 
Strom in größeren Mengen zu speichern an die geringere und volatilere Strom-
nachfrage anpassen, die nicht durch regenerative Stromquellen befriedigt wird.37 
Gleichwohl wird der Großteil des erzeugten Stroms durch schwer regelbare 
Kraftwerke bereitgestellt, die aus technischer und wirtschaftlicher Sicht auf-
grund der Mindeststillstandzeiten, der Anfahrtsdauer, der vorgegebenen Min-
destbetriebszeit und dem Teillast- und Lastwechselverhalten nicht darauf ausge-
legt sind, Schwankungen in der Stromerzeugung auszugleichen.38 Dies führt in 
einigen Netzgebieten zur Einspeisekonkurrenz zwischen volatiler Erzeugung 
und den Grundlastkraftwerken.39 In der Konsequenz bieten Grundlastkraftwerke 
ihre Kapazitäten zu besonders niedrigen Preisen an, wenn eine geringe Nachfra-
ge vorherrscht; sie bevorzugen es, Verluste in Kauf zu nehmen, als das Kraftwerk 
herunterzufahren und in den Folgetagen aus technischen Gründen nicht einset-
zen zu können. Diese Maßnahme mag zwar für das einzelne Kraftwerk betrach-
tet wirtschaftlich günstiger sein, für den Markt hat das aber zur Folge, dass die 

34 Laakmann, in: Schöne, Vertragshandbuch Stromwirtschaft, Kap.  3. A Rn.  8; Ländner et 
al., Energy Policy 2019 (129), 1100, 1103; Laux, EnWZ 2015, 249, 251.

35 BKartA, Sektoruntersuchung Stromerzeugung und -großhandel, 2011, S.  253 f. u. S.  256.
36 BKartA, Sektoruntersuchung Stromerzeugung und -großhandel, 2011, S.  256 f.; Rostan-

kowski, ZNER 2010, 125, 127; Tschida, Die Systemverantwortung der Netzbetreiber, S.  36 f.
37 Altrock/Herrmann, ZNER 2010, 350, 353; ferner Monopolkommission, Sondergutachten 

59, 2011, S.  232 Rn.  541; Oschmann, ZNER 2010, 117, 123.
38 Altrock/Herrmann, ZNER 2010, 350, 354; Altrock/Vollprecht, ZNER 2011, 231, 232; 

vgl. auch Bauknecht et al., et 2014 (11), 52.
39 Weiterführend Tschida, Die Systemverantwortung der Netzbetreiber, S.  10, ferner Alt-

rock/Herrmann, ZNER 2010, 350, 351; Neubarth, et (8) 2011, 8, 9.
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Wahrscheinlichkeit niedriger oder negativer Strompreise in Zeiten geringer 
Stromnachfrage steigt, wenn die Residuallast40 sogar unter die verfügbare Leis-
tung der Grundlastkraftwerke sinkt. Diese Entwicklung verhindert Investitionen 
in neue (flexible) Kraftwerke, weil niedrige oder negative Börsenpreise keinen 
sicheren Investitionsanreiz bilden.41 

D. Speicher

Angesichts der Einspeisekonkurrenz von Grundlastkraftwerken und Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen ist der Einsatz von Speichern erforderlich, um 
Netzengpässe auszugleichen.42 Hauptsächlich erfolgt der für das Energiesystem 
erforderliche Ausgleich seitens der Stromerzeuger derzeit mittels Pumpspeicher- 
oder Gaskraftwerken, deren Stromerzeugung schnell hoch und herunter geregelt 
werden kann. Jedoch sorgen die doppelt zu zahlenden Netzentgelte, Abgaben 
und Umlagen für eine große wirtschaftliche Belastung und damit ein Investiti-
onshemmnis für die Nutzung von Speichertechnologien.43 Darüber hinaus be-
dürfte es Speicherkraftwerke mit einer Kapazität von 2 bis 3 TWh, um den 
Stromüberschuss erneuerbarer Energien im System bei optimalen Wetterbedin-
gungen zu speichern. Neben drastisch ansteigenden Strompreisen für einen 
Durchschnittshaushalt würde jedoch bereits die Herstellung der Batteriespeicher 
den CO2-Fußabdruck des Energiesystems so stark verschlechtern, dass sich der 
positive Effekt der Minimierung konventioneller Erzeugung ins Gegenteil ver-
kehren würde.44 

40 Hierunter ist die Nachfrage, die nach Abzug der Stromerzeugung aus Wind- und Sonnen-
energie vom Kraftwerkspark zu decken ist, zu verstehen, BMWi, Ein Strommarkt für die Ener-
giewende (Weißbuch), S.  48.

41 BKartA, Sektoruntersuchung Stromerzeugung und -großhandel, 2011, S.  256 f.; Altrock/
Herrmann, ZNER 2010, 350, 355; Ländner et al., Energy Policy 2019 (129), 1100, 1102 f.; 
Müsgens, EnWZ 2017, 243, 245; Neubarth, et 2011 (8), 8, 12.

42 Ländner et al., Energy Policy 2019 (129), 1100; Stappert et al., RdE 2015, 62; Thomas/
Altrock, ZUR 2013, 579.

43 Lehnert/Vollprecht, ZNER 2012, 356, 357; Thomas/Altrock, ZUR 2013, 579, 582; vgl. 
ferner Graichen, et 2018 (4), 12, 13, der dafür plädiert, die Gesetzeslage für Speicher in dieser 
Legislaturperiode eindeutig zu klären. Auch die Kohlekommission empfiehlt eine Überarbei-
tung des Abgaben-, Umlagen sowie Entgeltesystems im Energiesektor zugunsten der Speicher-
nutzung, Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“, Abschlussbericht, 
2019, S.  81.

44 Wörner et al., et 2018 (6), 40, 42.
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E. Nachfrageflexibilität

Hauptsächlich begegnen Übertragungsnetzbetreiber Netzengpässen mit dem Re-
dispatch gem. §  13 Abs.  1 Nr.  2 EnWG, also der präventiven oder kurativen Be-
einflussung von Erzeugerleistung durch den Übertragungsnetzbetreiber.45 Hier-
bei beauftragt der Übertragungsnetzbetreiber einen oder mehrere Erzeuger, ihre 
Kraftwerke zu drosseln, während an anderer Stelle Kraftwerke hochgefahren 
werden, um das Gleichgewicht im Netz zu halten; Leistungsänderungen werden 
in beide Richtungen kontrahiert.46 Ein entscheidender Nachteil der Re-
dispatch-Maßnahmen ist der Anstieg der Kosten für die Stromerzeugung, da für 
die Einspeisungserhöhungen nur solche Erzeugungsanlagen verfügbar sind, die 
sich zuvor am Markt wegen zu hoher Kosten nicht durchsetzen konnten.47 Die 
Redispatcheinsätze führten im Jahr 2018 zu einem Gesamtvolumen von 15.529 
GWh, das Einspeiseerhöhungen und -reduzierungen gleichermaßen umfasst; für 
die Marktkraftwerke angefallene Kosten lagen hierfür bei 351,5 Mio. €.48 

Der vierte Baustein eines ausgeglichenen Energiesystems, der gleichzeitig eine 
Alternative zu diesem kostenintensiven Engpassmanagement darstellt, ist die 
Möglichkeit, die Nachfrageseite aktiv in das Stromsystem zu integrieren, indem 
der verbrauchsseitige Strombedarf an das bestehende Angebot volatiler Erzeu-
gung angepasst wird.49 Wenn sich der Stromverbrauch teilweise flexibel an das 
volatile Stromangebot anpasst, bleibt die Netzauslastung verhältnismäßig sta-
bil.50 Diese aktive Steuerung des Stromverbrauchs wird als Demand Response51 
bezeichnet. Nachfrageflexibilität kann von Verbrauchern genutzt werden, derart 
auf das Stromangebot der Erzeugerseite zu reagieren, indem der Stromverbrauch 
bspw. von Zeiten extrem hoher Stromnachfrage in Phasen niedrigen Stromver-
brauchs verschoben wird, damit der Strom dann verbraucht wird, wenn er in aus-

45 VDN, Transmission Code 2007, Anhang A, S.  2; König, in: Berliner Kommentar zum 
Energierecht, §  13 EnWG Rn.  24.

46 BT-Drs. 18/8561, S.  18; Junk, et 2017 (12), 63; Ruge, in: Rosin et al., PK-EnWG, §  13 
Rn.  86.

47 König, EnWZ 2013, 201; während sich das Volumen der Redispatch-Maßnahmen im Jahr 
2010 auf 306 GWh belief, ergab sich im Jahr 2017 ein Volumen von 20.439 GWh, was Kosten 
i.H.v. rund 400 Mio. € verursachte, BNetzA, Quartalsbericht zu Netz- und Systemsicherheits-
maßnahmen. Gesamtjahr und Viertes Quartal 2017, S.  8 f.; Haucap et al., et 2019 (1/2), 80.

48 BNetzA, Quartalsbericht zu Netz- und Systemsicherheitsmaßnahmen. Gesamtjahr und 
Viertes Quartal 2018, S.  12 f.

49 BMWi, Ein Strommarkt für die Energiewende (Weißbuch), S.  46.
50 Weidenfeld, et 2018 (4), 6; vgl. hierzu auch Kommission „Wachstum, Strukturwandel und 

Beschäftigung“, Abschlussbericht, 2019, S.  27.
51 In dieser Arbeit werden die Begriffe Nachfrageflexibilität, Lastflexibilität sowie die Nut-

zung von Flexibilitätspotentialen synonym zu Demand Response verwendet.
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reichenden Mengen vorhanden ist.52 Insbesondere Unternehmen der energiein-
tensiven Industrie könnten mit der Nutzung dieser Lastverschiebung einen enor-
men Beitrag zur Systemstabilität leisten, da sie den größten na tio nalen 
Stromverbrauch aufweisen. Das Flexibilisierungsvolumen der deutschen Indus-
trie wird unterschiedlich hoch geschätzt – die Zahlen variieren je nach Annahme 
und Definition des Flexibilitätspotentials etwa zwischen 1 GW,53 2,7 GW54 bis 
hin zu 13,8 GW.55 Unabhängig vom konkreten Flexibilitätspotential ist diese Fle-
xibilisierung der Nachfrage nicht nur geeignet, den Netzausbaubedarf zu reduzie-
ren,56 sondern auch den sehr teuren Einsatz von Speichertechnologien zu vermei-
den.57 Für eine Änderung des Abnahmeverhaltens können bspw. Hochtempera-
turprozesse flexibel gesteuert werden. Ferner können Power-to-X-Technologien, 
bei denen Strom in andere Energieträger umgewandelt wird, genutzt werden, um 
Produktionsprozesse zu verschieben.58 Außerdem kann etwa eine Aluminium-
elektrolyse als virtuelle Batterie fungieren, indem sie als steuerbare Last schwan-
kende Strommengen aus erneuerbaren Energiequellen aufnimmt.59 

Neben den positiven Effekten für das Gesamtsystem lassen sich im Zuge die-
ser Synchronisierung von Produktionsprozessen und Stromangebot wirtschaftli-
che Vorteile und Wettbewerbsvorteile für das Unternehmen erzielen.60 Denn kau-
fen Industrieunternehmen Strom dann ein, wenn er günstig ist und verschieben 
ihre Produktion, wenn der Strom teuer ist, können sie Kosten einsparen. Grds. 
wird demnach begrifflich zwischen markt-, netz- und systemdienlichem Einsatz 
von Nachfrageflexibilität unterschieden. Marktdienlicher Einsatz von Nachfra-
geflexibilität meint die Bereitschaft und die Fähigkeit eines Verbrauchers, den 
Strombezug an die Preissignale des Strommarktes anzupassen. Unter einem 
netzdienlichen Einsatz von Nachfrageflexibilität wird jede Maßnahme verstan-
den, die sich netzentlastend oder netzstabilisierend auswirkt, während sich das 
Adjektiv systemdienlich auf den Einsatz der Übertragungsnetzbetreiber zur 

52 Ländner, N&R 2017, 138; vgl. außerdem BMWi, Ein Strommarkt für die Energiewende 
(Weißbuch), S.  13.

53 Ketelaer et al., et 2017 (10), 70, 73.
54 dena, dena-Netzstudie II, S.  421.
55 Müller/Möst, Energy Policy 2019 (115), 181.
56 Zur Reduzierung der Netzausbaukosten im Verteilernetz dena, dena-Netzflexstudie, 

S.  14.
57 Laut Bauknecht/Vogel, et 2015 (3), 65, 66 sollte Nachfrageflexibilität auch deshalb 

marktgetrieben eingesetzt werden, da sich der ausschließliche Einsatz von Speichern im Netz 
als ineffizient erweisen könnte.

58 dena, dena-Netzflexstudie, S.  9.
59 BMBF, Kopernikus-Projekt SynErgie; Ländner, N&R 2017, 138, 139.
60 Vgl. FOREnergy, Ergebnispapier: Flexibilisierung der Energienachfrage von industriel-

len Verbrauchern, S.  2 f.; Zäh/Fischbach/Kunke, ZWF 2013, 639.
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Wahrung der Systemstabilität bezieht. Auch in diesem Zusammenhang machen 
sich die negativen oder geringen Börsenpreise bemerkbar, da die zahlreichen 
Abgaben und Umlagen, die zusätzlich auf den Strompreis anfallen, auch dann 
gezahlt werden müssen, wenn der Strom nichts kostet,61 denn elementare Vor-
aussetzung für die Nutzung von Demand Response seitens der Industrie sind 
wirtschaftliche Anreize. Die Erlöse für Flexibilitätspotentiale auf dem Spotmarkt 
sind in den letzten Jahren jedoch drastisch gesunken; der Abstand zwischen den 
Strompreisen in den Tageszeiten hoher und niedriger Nachfrage hat sich in den 
vergangenen Jahren ungünstig entwickelt.62 Laut derzeitiger Prognosen ist zwar 
ein starker Anstieg der Strompreise an der Börse nicht zu erwarten, indes soll die 
Volatilität der Preise zunehmen, was für Investitionen in Flexibilitätspotentiale 
sinnvolle Anreize schafft.63 Die politisch forcierte Umstellung von der konven-
tionellen Stromerzeugung hin zur Erzeugung aus regenerativen Energiequellen 
muss jedoch sowohl im europäischen als auch im nationalen regulatorischen 
Rechtsrahmen dahingehend widerspruchsfrei abgebildet werden, dass die erneu-
erbaren Energien effizient in das Stromsystem integriert werden können. Auf 
europäischer Ebene gibt das Clean-Energy-Package ausdrücklich vor, flexible 
Laststeuerung zu fördern, wobei auch deutlich wird, dass es notwendig ist, 
marktbasierte Anreize für Investitionen in Flexibilitätsquellen wie Laststeuerung 
zu bieten.64 Auch in der deutschen Politik werden die Potentiale der Nutzung von 
(industrieller) Nachfrageflexibilität im Strommarkt 2.0 erkannt.65 Gleichwohl ist 
das bestehende energiewirtschaftliche Regulierungssystem nicht auf den Einsatz 
industrieller Nachfrageflexibilität ausgerichtet, da die Regulierungsvorgaben aus 
der Zeit vor der Energiewende stammen. Zwar wurden einige Regelungen be-
reits schrittweise angepasst, dies führt aber auch dazu, dass sich verschiedene 

61 Weidenfeld, et 2018 (4), 6; für private Haushalte sind die Strompreise in Deutschland 
verglichen mit den anderen EU-Ländern mit am höchsten; 2017 lag der Strompreis bei rund 
0,30 €/kWh, der durchschnittliche Strompreis liegt in der EU bei 0,20 €/kWh, Kommission 
„Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“, Abschlussbericht, 2019, S.  37. Für das Jahr 
2019 beträgt der durchschnittliche Strompreis für Haushaltskunden ca. 0,30 €/kWh, BDEW, 
BDEW-Strompreisanalyse Januar 2019, S.  21.

62 Miesen, et 2018 (4), 17, 18.
63 Vorausgesetzt werden hierfür steigende Brennstoff- und CO2-Zertifikatspreise, Kommis-

sion „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“, Abschlussbericht, 2019, S.  76.
64 Vgl. etwa Erwägungsgründe 7, 13 u. 39 der Elektrizitätsbinnenmarkt-Verordnung (Elt-

VO): Verordnung (EU) 2019/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 05.06.2019 
über den Elektrizitätsbinnenmarkt, Abl. L 158/54; Erwägungsgründe 10, 12 u. Art.  3 Nr.  1 der 
Elektrizitätsbinnenmarkt-Richtlinie: Richtlinie (Elt-RL 2019): Richtlinie (EU) 2019/944 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 05.06.2019 mit gemeinsamen Vorschriften für 
den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU, Abl. L 158/125.

65 Vgl. hierzu etwa BMWi, Ein Strommarkt für die Energiewende (Weißbuch), S.  13, 26, 39, 
69 u. 70.
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